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An das Luftfahrtamt der Bundeswehr
Abteilung 4
FlughafenstraRe 1
51147 Koéln-Wahn
[1 Antrag auf Beleihung [1 Antrag auf Verlangerung

[ ] Anderungsmitteilung

A. Allgemeine Angaben

I. Angaben zum Antragsteller

Unternehmen:

Anschrift:

Handelsreg.nr.:

Telefon: Fax:

E-Mail;

Zusatzliche(r) Standort(e), sofern abweichend vom Hauptsitz:

a)

b)

c)

II. Ansprechstelle Beleihung

Name: E-Mail:

Pos.: Telefon:

Abt.: Fax:
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B. Angaben zur beantragten Beleihung

Rechtsgrundlage fir eine Beleihung ist die LuftVG-Beleihungsverordnung (LuftVGBYV). Die im Rahmen der
Beleihung Ubertragene(n) Aufgabe(n) ist/ sind ausschlie3lich nach den jeweils einschlagigen Vorschriften fur
die Militarluftfahrt auszufiihren, wovon auch die jeweils einschlagigen Erlasse/ Weisungen/
Verwaltungsvorschriften des Bundesministeriums der Verteidigung/ bzw. im Geschéftsbereich der
Bundeswehr erlassene Verwaltungsvorschriften umfasst sind.

. Genehmigung als Luftfahrtbetrieb/ Einrichtung nach den DEMAR oder nach dem
Altverfahren geméaR § 2 Abs. 1 LuftvVGBV

Die Genehmigung wurde erteilt nach [ ] den DEMAR [_] dem Altverfahren
fur die Betriebs-/ Einrichtungsart

Entwicklung (nur DEMAR)
Herstellung
Instandhaltung
Ausbildung (nur DEMAR)

NN

mit Datum vom unter der Nummer

[l. Vorliegen eines Vertrages gemafl 8 2 Abs. 1 Nr. 2 der LuftVGBV

Wie die unter I. genannte Genehmigung als Luftfahrtbetrieb / Ausbildungseinrichtung bezieht sich
die beantragte Beleihung auf folgenden Vertrag tber die Entwicklung, Herstellung oder
Instandhaltung von Lfz/ Luftfahrtgerat o. tber Ausbildungsleistungen:

Bezeichnung/Vertragsgegenstand
Vertragsparteien

Vertragsnummer
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I1l. Gegenstand der beantragten Beleihung

Bitte ankreuzen / nicht Zutreffendes streichen

1. Entwicklungsbetrieb (8 3 Abs. 2 LuftVGBV- nur DEMAR)

[ ] Einstufung von Anderungen des Musters von Luftfahrzeugen, Triebwerken und Propellern
und Einstufung von Reparaturverfahren als erheblich oder geringfiigig (8 3 Abs. 2 Nr. 1
LuftVGBV),

Betroffenes Lfz / Luftfahrtgeréat oder entspr. Verweis auf Anlage zur Genehmigung als Luftfahrtbetrieb

[] Genehmigung geringfuigiger Anderungen des Musters von Luftfahrzeugen, Triebwerken und

Propellern und Genehmigung geringflgiger Reparaturverfahren (8 3 Abs. 2 Nr. 2 LuftvGBYV),

Betroffenes Lfz / Luftfahrtgerat oder entspr. Verweis auf Anlage zur Genehmigung als Luftfahrtbetrieb

[ ] Herausgabe von Informationen oder Anweisungen zum Betrieb von Luftfahrzeugen oder zu
deren Materialerhaltung (8 3 Abs. 2 Nr. 3 LuftVGBV),

Betroffenes Lfz / Luftfahrtgerat oder entspr. Verweis auf Anlage zur Genehmigung als Luftfahrtbetrieb

[] Priifung der Lufttiichtigkeit der Muster von Luftfahrzeugen, Triebwerken und Propellern im
Rahmen der Entwicklung (8 3 Abs. 2 Nr. 4 LuftVGBV).

Betroffenes Lfz / Luftfahrtgerat oder entspr. Verweis auf Anlage zur Genehmigung als Luftfahrtbetrieb
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2. Herstellungsbetrieb (8 3 Abs. 3 LuftVGBV- DEMAR)

[ ] Prifung der Lufttichtigkeit von  Luftfahrzeugen und  Ausstellung  einer
Konformitatsbescheinigung fur diese Luftfahrzeuge im Rahmen der Herstellung
(8 3 Abs. 3 Nr. 1 LuftvGBV),

Betroffenes Lfz / Luftfahrtgerat oder entspr. Verweis auf Genehmigung als Luftfahrtbetrieb

[] Ausstellung einer Freigabebescheinigung fiir ein Luftfahrzeug fir den Flugbetrieb im Rahmen
der Instandhaltung vor der Auslieferung (8 3 Abs. 3 Nr. 2 LuftVGBYV),

Betroffenes Lfz / Luftfahrtgerét oder entspr. Verweis auf Genehmigung als Luftfahrtbetrieb

[ ] Prifung der Lufttiichtigkeit von Triebwerken, Propellern, Bau- und Ausriistungsteilen
sowie Ausstellung einer Freigabebescheinigung fir die Verwendung dieser Triebwerke,
Propeller, Bau- und Ausrlstungsteile im Luftfahrzeug im Rahmen der Herstellung
(8 3 Abs. 3 Nr. 3 LuftvGBV).

Betroffenes Lfz / Luftfahrtgerat oder entspr. Verweis auf Anlage zur Genehmigung als Luftfahrtbetrieb

3. Herstellungsbetrieb (8 3 Abs. 4 LuftVGBV-Altverfahren)

[] Prufung der Lufttiichtigkeit von Luftfahrzeugen und Luftfahrtgerat und Ausstellung eines
Stuckprufscheines fur diese Luftfahrzeuge und dieses Luftfahrtgerdat im Rahmen der
Herstellung (8 3 Abs. 4 Nr. 1 LuftVGBV),

Betroffenes Lfz / Luftfahrtgeréat oder entspr. Verweis auf Anlage zur Genehmigung als Luftfahrtbetrieb
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[] Durchfiihrung und Bescheinigung der Nachpriifung im Rahmen der Instandhaltung von

Luftfahrzeugen aus eigener Herstellung vor der Auslieferung (8 3 Abs. 4 Nr. 2 LuftVGBV).

Betroffenes Lfz / Luftfahrtgerét oder entspr. Verweis auf Anlage zur Genehmigung als Luftfahrtbetrieb

4. Instandhaltungsbetrieb (8 3 Abs. 5 LuftVGBV- DEMAR)

[ ] Prifung und Bescheinigung der ordnungsgemédRen  Durchfihrung  von
Instandhaltungsmafinahmen an Luftfahrzeugen und Ausstellung der Freigabebescheinigung fir
diese Luftfahrzeuge fur den Flugbetrieb im Rahmen der Instandhaltung (8 3 Abs. 5 Nr. 1
LuftVGBV),

Betroffenes Lfz / Luftfahrtgerat oder entspr. Verweis Genehmigung als Luftfahrtbetrieb

[l Prufung und Bescheinigung der ordnungsgeméaRen  Durchfihrung  von
Instandhaltungsmafinahmen an Triebwerken, Propellern, Bau- und Ausristungsteilen sowie
Ausstellung einer Freigabebescheinigung fur die Verwendung dieser Triebwerke, Propeller, Bau-
und Ausrlstungsteile im Luftfahrzeug (8 3 Abs. 5 Nr. 2 LuftVGBYV).

Betroffenes Lfz / Luftfahrtgerat oder entspr. Verweis Genehmigung als Luftfahrtbetrieb

5. Instandhaltungsbetrieb (8 3 Abs. 6 LuftVGBV-Altverfahren)

[ ] Durchfiihrung und Bescheinigung der Nachpriifung bei Luftfahrzeugen und Luftfahrtgerat

Betroffenes Lfz / Luftfahrtgerat oder entspr. Verweis auf Anlage zur Genehmigung als Luftfahrtbetrieb
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6. Ausbildungseinrichtung (8 3 Abs. 7 LuftvVGBV- DEMAR)

[ ] Durchfiihrung der Ausbildung von erlaubnispflichtigem Personal

[ ] Durchfiihrung von Priifungen und die Bescheinigung dieser Ausbildung oder
dieser Prufungen

IV. Bereitschaft zur Datentibermittlung im Falle von besonderen
Ereignissen/Flugunfallen

[l Es wird hiermit die Verpflichtung iibernommen, im Falle von besonderen
Ereignissen/Flugunfallen mit betroffenen Luftfahrzeugen innerhalb von 72 Stunden alle
Informationen und Nachweise, welche im Zusammenhang mit den beliehenen Aufgaben;-stehen,
dem LufABw zu Ubermitteln.

Ort, Datum Name Position Unterschrift Antragsteller Beleihung

Nur fur das Altverfahren, fir DEMAR an dieser Stelle nicht erforderlich, auszufillen durch das

Bundesamt fir Ausristung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr (BAAINBw)

C. Dienstliches Interesse an der beantragten Beleihung

[] Es besteht ein dienstliches Interesse an der beantragten Beleihung.

[ ] An der beantragten Beleihung besteht ein dienstliches Interesse nur im folgenden Umfang:

Begrindung:

Ort Datum DstGrd/AmtsBez. Name BAAINBw Projektleiter

Unterschrift




	A. Allgemeine Angaben
	I. Angaben zum Antragsteller
	B. Angaben zur beantragten Beleihung
	I. Genehmigung als Luftfahrtbetrieb/ Einrichtung nach den DEMAR oder nach dem Altverfahren gemäß § 2 Abs. 1 LuftVGBV
	               Durchführung der Ausbildung von erlaubnispflichtigem Personal
	               Durchführung von Prüfungen und die Bescheinigung dieser Ausbildung oder
	        dieser Prüfungen 
	IV. Bereitschaft zur Datenübermittlung im Falle von besonderen Ereignissen/Flugunfällen 
	C. Dienstliches Interesse an der beantragten Beleihung
	   Es besteht ein dienstliches Interesse an der beantragten Beleihung.

